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Vertrag zum Anschluss einer Eigenerzeugungsanlage (Strom) 
 
 
zwischen ewag kamenz 
 Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz 
 vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Torsten Pfuhl  
 An den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz 
 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 Tel. 03578 3770, HRB-Nr. 20602, Amtsgericht Dresden, ewag@kamenz.de 
 Telefon/Fax, Geburtsdatum bzw. Registernummer und Registergericht, E-Mail 

 - nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt – 
 und  >>Anlagenbetreiber<<    

  
 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

  
 Telefon/Fax, Geburtsdatum bzw. Registernummer und Registergericht, E-Mail 

ggf. vertreten durch:  (Kopie der Vollmacht als Anlage) 
 - nachfolgend „Anlagenbetreiber“ genannt – 

  

wird folgender Vertrag zum Anschluss einer Eigenerzeugungsanlage geschlossen: 
 
1. Vorgangs-/Kundennummer:  
2. Anschlussstelle: 

 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 

 
Gemarkung / Flur / Flurstück oder Baugebiet: 

3. Eigentumsgrenze:  
4. Einspeisespannungsebene:  
5. Grundstückseigentümer ist 
    mit Anlagenbetreiber:  

(bitte ankreuzen)    identisch  nicht identisch (schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers / Erbbauberechtigten 
als Anlage beifügen) 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Dieser Vertrag regelt den technischen Anschluss der Eigenerzeugungsanlage im Auftrag des 
Anlagenbetreibers an das Netz des Netzbetreibers zum Zweck der Einspeisung von Elektrizität 
sowie die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten. 

2. Die Nutzung des Anschlusses zur Entnahme elektrischer Energie, die Netznutzung sowie die 
Belieferung mit elektrischer Energie bedürfen separater vertraglicher Regelungen. Die Vergü-
tung der eingespeisten elektrischen Energie wird gesondert in einem Stromeinspeisevertrag ge-
regelt. 

§ 2 Technische Daten 

1. Der Anlagenbetreiber ist berechtigt, elektrische Energie, die in seiner Eigenerzeugungsanlage 
erzeugt wird, in das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers einzuspeisen. Der Anlagenbetrei-
ber sichert zu, dass diese Energie ausschließlich in der auf Seite 1 dieses Vertrages genannten 
Eigenerzeugungsanlage erzeugt wird. Auf Anforderung wird der Anlagenbetreiber dies dem 
Netzbetreiber nachweisen. 

2. Die Einspeisung in das Verteilnetz erfolgt mit einer Nennspannung von 230/400 V und einer 
Nennfrequenz von 50 Hz. 

3. Für die Eigenerzeugungsanlage wird eine maximale Einspeiseleistung von  

• Modulleistung:   ……… kWp  

• Wechselrichter:   ……… kW AC max 

benannt. Bei Erhöhung dieser Leistung ist der Abschluss eines neuen Vertrages erforder-
lich. 

§ 3 Kosten für Netzanschluss und zugehöriger Leistungen 

1. Für die Verrechnungsmesseinrichtung wird folgender Aufbau vereinbart: 

• ……… 

2. An den entstehenden Kosten beteiligt sich der Anlagenbetreiber wie folgt: 

Errichtung des Netzanschlusses (neuer Kabelanschluss mit einer 
Länge des Anschlusskabels bis 5m und einer Absicherung bis 
3 x 250 A befestigte Oberfläche gem. Preisblatt zu den Ergän-
zenden Bedingungen NAV): ……… € 

Inbetriebsetzung der Anlage ……… € 

Einbau der Zähl- und Messeinrichtung ……… € 

Gesamtkosten netto    0,00 € 

zuzüglich Umsatzsteuer 19 %    0,00 € 

Gesamtkosten brutto    0,00 € 

3. Treten bei der geplanten Inbetriebsetzung der Eigenerzeugungsanlage Mängel auf, die ei-
ne Inbetriebsetzung verhindern, wird jeweils eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
58,29 € zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. 

4. An die Gesamtkosten netto hält sich der Netzbetreiber auf die Dauer von 3 Monaten ge-
bunden, gerechnet ab Abschluss des Vertrages. 

5. Der Eingang des von den Vertragspartnern unterzeichneten Vertrages beim Netzbetreiber 
gilt als Auftrag für die Ausführung. 
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§ 4 Anforderungen an die Eigenerzeugungsanlage 

1. Der Anlagenbetreiber wird alle zur Energieerzeugung und -einspeisung erforderlichen An-
lagen bis zum Verknüpfungspunkt einschließlich der Anlagen zur Einbindung in das beste-
hende Netz außer den Messeinrichtungen gemäß den aktuellen AGB Anschluss Einspei-
sung auf seine Kosten beschaffen, unterhalten, ändern und erneuern. 

2. Errichtung, Anschluss, Betrieb, Instandhaltung und Änderung der Eigenerzeugungsanlage 
des Anlagenbetreibers sowie des Netzanschlusses müssen gemäß den gesetzlichen Best-
immungen sowie gemäß den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Hier-
bei sind die einschlägigen technischen Bestimmungen einzuhalten, soweit nicht der Vertrag 
abweichende Regelungen vorsieht. Hierbei sind insbesondere in der jeweils gültigen Fas-
sung einzuhalten: 

• die einschlägigen VDE-Bestimmungen (DIN-VDE-Normen), insbesondere die Anwen-
dungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (VDE-AR-N 4105) 

• die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers (TAB), insbesondere die 
Technischen Mindestanforderungen der ewag kamenz zur Umsetzung des Einspeise-
managements nach §§ 9 und 14 EEG 

• die Ausführungen in den AGB Anschluss Einspeisung. 
Die TAB sowie die v. g. Richtlinien können jederzeit bei beim Netzbetreiber eingesehen 
werden. 

3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anlagenbetreiber Änderungen an zu errichtenden o-
der bestehenden Eigenerzeugungsanlage zu verlangen, soweit dies aus Gründen der siche-
ren und störungsfreien Versorgung der Kunden des Netzbetreibers und nach den aner-
kannten Regeln der Technik erforderlich ist. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der 
Anlagenbetreiber. 

4. Der Anlagenbetreiber wird bei beabsichtigten Änderungen oder Erweiterungen seiner Ei-
generzeugungsanlage den Netzbetreiber hierüber vorher unterrichten und, soweit diese 
Maßnahmen Auswirkungen auf den Parallelbetrieb haben können (z. B. bei Änderung der 
Scheinleistung der Photovoltaikanlage, Auswechslung der Schutzeinrichtungen oder Ände-
rung der Kompensationseinrichtungen), vor deren Durchführung die Zustimmung des Netz-
betreibers einholen. 

5. Der Netzbetreiber ist bei Mängeln an der Eigenerzeugungsanlage des Anlagenbetreibers 
oder bei Mängeln in der Führung des Parallelbetriebes, die jeweils Rückwirkungen auf das 
Netz des Netzbetreibers oder Anlagen Dritter zur Folge haben, nach vorheriger Ankündi-
gung gegenüber dem Anlagenbetreiber zur Unterbrechung des Netzanschlusses berech-
tigt. Besteht im Falle möglicher Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers und dar-
aus resultierenden Gefahren für die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem 
Wert oder der Gefahr der Beschädigung des Netzes oder einer Beeinträchtigung der Ver-
sorgungssicherheit die Notwendigkeit von sofortigen Gegenmaßnahmen genügt eine nach-
trägliche Benachrichtigung. 

6. Der Netzbetreiber ist nach vorheriger Anmeldung berechtigt, in Anwesenheit des Anlagen-
betreiber oder seines Beauftragten die Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten 
Einspeisungsbedingungen auf eigene Kosten zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung, dass 
der Anlagenbetreiber nicht unwesentlich gegen diese Bedingungen verstoßen hat, hat der 
Anlagenbetreiber unbeschadet weiterer Rechte des Netzbetreibers und Pflichten des Anla-
genbetreibers aus diesem Fehlverhalten die Kosten für diese Überprüfung zu tragen. 

§ 5 Umsetzung des Einspeisemanagements 

1. Der Anlagenbetreiber ist zur Umsetzung der Technischen Vorgaben gemäß § 9 EEG ver-
pflichtet. 

2. Die Umsetzung hat unter Beachtung der aktuell für das Versorgungsnetz gültigen Techni-
schen Mindestanforderungen zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements 
von Erzeugungsanlagen und Speichern des Netzbetreibers zu erfolgen. 
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3. Der Anlagenbetreiber hat den Verlust, die Beschädigung, Störungen oder Änderungen an 
diesen Einrichtungen dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

§ 6 Vertragsdauer und Kündigung 

1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

2. Dieser Vertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum 
Quartalsende gekündigt werden. Der Netzbetreiber kann den Vertrag nur kündigen, wenn 
er dem Anlagenbetreiber zugleich mit der Kündigung den Abschluss eines neuen Vertrages 
zu angemessenen Konditionen so rechtzeitig anbietet, dass dieser ihn noch vor Beendi-
gung des laufenden Vertrages annehmen kann, oder wenn eine Pflicht zur Gewährung des 
Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung zum Zweck der Einspeisung von Elektrizität nicht 
mehr besteht, oder wenn der Netzbetreiber sein Netz oder den Teil des Netzes, in dem die 
Anschlussstelle liegt, an einen anderen Netzbetreiber abgibt. 

3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Anlagenbetrei-
ber wiederholt wesentlichen Vertragspflichten zuwiderhandelt. § 314 BGB bleibt unberührt. 

4. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
5. Alle bisherigen Anschlussverträge für die der Anschlussstelle zugeordneten Eigenerzeu-

gungsanlagen werden durch diesen Vertrag ersetzt. 

§ 7 Anpassung des Vertrages; Mitteilung über Eigentumswechsel; Vertretung 

1. Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Bei diesbezüglichen Änderungen ist der Netzbetreiber 
berechtigt, diesen Vertrag unter den Voraussetzungen der aktuell gültigen AGB Anschluss 
Einspeisung entsprechend anzupassen. 

2. Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsver-
hältnisse an der Eigenerzeugungsanlage in Textform unverzüglich mitzuteilen. 

3. Handelt der Anlagenbetreiber oder ein Dritter für den Anschlussnehmer, so hat er dem 
Netzbetreiber seine Bevollmächtigung bei Vertragsschluss nachzuweisen. 

§ 8 Haftung 

Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Anschlussnehmer aus Vertrag oder aus unerlaubter 
Handlung für Schäden, die der Anschlussnehmer durch eine Unterbrechung des Netzan-
schlusses oder durch Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Netzanschlusses sowie des Net-
zes erleidet, entsprechend der Regelung des § 18 NAV. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

1. Die Regelungen dieses Vertrages sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 

2. Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, beruhen die 
Regelungen dieses Vertrages auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere der beigefügten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Netzanschluss und Anschlussnutzung zur Einspeisung von Elektrizität (AGB Anschluss 
Einspeisung)“ sowie die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers, die im In-
ternet unter www.ewagkamenz.de veröffentlicht sind. Die Technischen Anschlussbedin-
gungen des Netzbetreibers werden auf Verlangen ausgehändigt. 
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§ 10 Anlagen 

Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages: 
a. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Netzanschluss und Anschlussnutzung zur Ein-

speisung von Elektrizität (AGB Anschluss Einspeisung) 
b. Lageplan mit Netzverknüpfungspunkt 
c. Aktuelles Preisblatt der Energie und Wasserversorgung AG Kamenz für die Nutzung der 

Netzinfrastruktur – Strom (Netzentgelte) 
d. Widerrufsbelehrung 

Kamenz, den ………………………….. ………………., den .............................. 

 

…………………………………………… …………………………………………… 
Torsten Pfuhl           Jörg Reimann Zusätzlich zur händischen Unterschrift  

 bitte den Namen der Unterzeichner in Druckbuchstaben:  

 

 
ewag kamenz   >>Anlagenbetreiber<<  
Energie und Wasserversorgung 
Aktiengesellschaft Kamenz 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den 

Netzanschluss und die Anschlussnutzung zur Einspeisung von Elektrizität 
(AGB Anschluss Einspeisung) 

 
der Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz, nachstehend Netzbetreiber 
genannt. 
 

Gegenstand der Bedingungen 
 
Diese Allgemeinen Bedingungen regeln den Anschluss einer Eigenerzeugungsanlage an das Elektrizitätsverteilernetz des Netzbe-
treibers und dessen weiteren Betrieb sowie die Nutzung dieses Anschlusses zur Einspeisung von Elektrizität. 
 
Im Sinne dieser AGB ist: 

Anschlussnutzer, jedermann im Sinne des § 17 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), der einen Anschluss 
an das Elektrizitätsverteilernetz des Netzbetreibers zum Zweck der Einspeisung von Elektrizi-
tät nutzt; 

Anschlussnehmer, jedermann im Sinne des § 17 EnWG, in dessen Auftrag ein Grundstück, Gebäude oder ein 
separater Anschluss für eine Eigenerzeugungsanlage an das Elektrizitätsverteilernetz des 
Netzbetreibers angeschlossen wird; 

Lieferant, wer über das Netz des Netzbetreibers Anschlussnutzer mit elektrischer Energie versorgt; 
Netznutzer, der Gläubiger des Anspruchs auf Netzzugang (Lieferant oder Anschlussnutzer). 
Messstellenbetreiber ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbetriebs und, soweit nichts 

anderes im Sinne des § 9 MessZV vereinbart ist, auch die der Messung wahrnimmt. 
Messdienstleister ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe der Messung wahrnimmt, ohne Messstel-

lenbetreiber zu sein. 
 

Netzanschluss; Elektrische Anlage 

1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Anschlussleistung; Zustimmung des Eigentümers 
1.1. Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist über den Netzanschluss an das Verteilernetz des 

Netzbetreibers angeschlossen. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der 
im Anschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers oder Dritter befindli-
chen Betriebsmittel, wie z. B. Messeinrichtungen. Die elektrische Anlage dient dem Anschlussnutzer zur Einspeisung von 
Energie in das Verteilernetz. 

1.2. Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. 
Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie der Telekom-
munikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung 
der verschiedenen Gewerke beteiligen. 

1.3. Netzanschlüsse gehören grundsätzlich zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und stehen in dessen Eigentum oder 
sind ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsan-
lagen des Netzbetreibers werden nur vorübergehend auf netzbetreiberfremden Grundstücken errichtet (Scheinbestand-
teil). Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des 
Netzbetreibers und nach Maßgabe des § 49 EnWG ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 

1.4. Muss zum Netzanschluss eine Übergabeschaltanlage und/oder eine Transformatorenanlage aufgestellt werden, so kann 
der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. Der Anschlussnehmer hat gegebenenfalls die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Netzan-
schlusses zu schaffen. 
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1.5. Netzanschlüsse müssen frei zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Sie dürfen insbesondere nicht überbaut 
und nicht mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den 
Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Netzanschlusses ist dem Netzbetreiber un-
verzüglich mitzuteilen. 

1.6. Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung 
notwendigen Kosten für die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Änderung, auch Trennung oder 
Beseitigung, des Netzanschlusses zu verlangen (Netzanschlusskosten). 

1.7. Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der 
Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten neu 
aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den ggf. zu viel gezahlten Betrag zu erstatten. 

1.8. Der Anschlussnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass die vertraglich vereinbarte vorzuhaltende elektrische Leistung 
am Netzanschluss nicht überschritten wird. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber – soweit ihm tech-
nisch und wirtschaftlich zumutbar – die elektrische Leistung erhöhen. Voraussetzung hierfür ist die einvernehmliche Ände-
rung des Anschlussvertrags einschließlich der Kostenfestsetzung in Form weiterer Netzanschlusskosten nach Ziff. 1.6. 

1.9. Bei einer mehrmals auftretenden unberechtigten Leistungserhöhung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus 
Ziff. 7.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie ggf. zur Trennung 
der elektrischen Anlage vom Netz nach Ziff. 7.2 berechtigt. 

1.10. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben grundsätzlich dem Netzbetreiber die schriftliche Zustim-
mung des jeweiligen Grundstückseigentümers zur Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses un-
ter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Im Sinne dieser Bedingungen und der zugrunde-
liegenden Verträge ist ein Erbbauberechtigter einem Grundstückseigentümer gleichgestellt. 

1.11. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der 
Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu 
tragen, wenn der Dritte berechtigt die Umverlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetrei-
bers fordert. 
 

2. Elektrische Anlage 
2.1. Der Anschlussnehmer ist für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung, den Betrieb und die Instandhaltung 

der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und trägt die damit verbunden 
Kosten, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.2. Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem 
Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung oder Betriebsführung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

2.3. Die Errichtung, Erweiterung oder Änderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und Messein-
richtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf außer durch den Netzbetreiber nur durch Fachfirmen 
durchgeführt werden. Die Arbeiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netzbetreibers zu erfolgen. 
Für die Instandhaltung im Übrigen und die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage hat der Anschlussnehmer 
Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlägigen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und die Technischen Anschlussbedingungen (Ziff. 5) in ihrer jeweils geltenden Fassung sind 
zu berücksichtigen. Insbesondere sind einzuhalten 
a)  die einschlägigen VDE-Bestimmungen (DIN-VDE-Normen) 
b)  die Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz“ (TAB) der BDEW – Landes-

gruppe Sachsen 
c)  die Richtlinie „Technische Anschlussbedingung für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz“ 
d)  die Technische Richtlinie „Grundsätze für die Beurteilung von Netzrückwirkungen“ des VDN / BDEW 
e)  die Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ des BDEW 
f)  und die Technische Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ des BDEW 
 in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

2.4. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend dem in § 49 EnWG niedergelegten Stand der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Das Zeichen einer akkreditierten Prüfstelle (zum Beispiel 
VDE-Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen) bekundet unterstützend, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind. 
 

3. Inbetriebsetzung; Überprüfung der elektrischen Anlage; Mängelbeseitigung 
3.1. Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schließen die elektrische Anlage über den Netzanschluss an das Verteiler-

netz an und nehmen den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder in Ab-
sprache mit ihm Fachfirmen in Betrieb. 
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3.2. Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder über Fachfirmen zu beantragen. Auf 
Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden und sind von ihm gefor-
derte Nachweise der technischen Mängelfreiheit (z. B. TÜV-Abnahmeprotokoll) mit der Antragstellung vorzulegen. 

3.3. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemäße Installation einer den technischen Mindestanforde-
rungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus. 

3.4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von der vollständigen Zahlung fälliger Anschlusskosten abhängig zu 
machen. 

3.5. Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten können 
pauschal berechnet werden. 

3.6. Der Netzbetreiber kann den Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen von der Einhaltung der von dem Netzbetreiber 
festgelegten Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen. Insoweit und bezüglich sonstiger Fragen 
der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Änderung von Eigenerzeugungsanlagen, die an das Verteilernetz des 
Netzbetreibers angeschlossen und parallel mit dem Netz betrieben werden, gelten die Technischen Anschlussbedingun-
gen des Netzbetreibers. 

3.7. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 
Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer oder 
Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

3.8. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der 
Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib 
oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 

3.9. Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das 
Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der elektrischen Anlage. 

Anschlussnutzung; Technische Anschlussbedingungen 

4. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage 
4.1. Der Anschlussnutzer kann nach Maßgabe des Anschlussnutzungsvertrages und dieser Bedingungen Elektrizität mit einer 

Frequenz von etwa 50 Hertz dem Verteilnetz des Netzbetreibers einspeisen. Die Leistung darf dabei nicht die im An-
schlussvertrag vereinbarte vorzuhaltende elektrische Leistung überschreiten. 

4.2. Bei einer mehrmaligen Überschreitung der vereinbarten Leistung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte nach 
Ziff. 7.1 zur Unterbrechung der Anschlussnutzung oder ggf. zur Trennung des Anschlusses nach Ziff. 7.2 berechtigt. 

4.3. Der Anschlussnutzer wird keinerlei Veränderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Messeinrichtungen 
vornehmen. 

4.4. Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Eigenerzeugungsanlage des Anschlussnutzers sind unter Beach-
tung der Technischen Anschlussbedingungen und weiterer Technischer Anforderungen des Netzbetreibers so zu betrei-
ben, dass 
a) Störungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des 

Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind, 
b) der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von galvanisch damit gekoppelten 

Netzen nicht beeinträchtigt wird. Erforderlichenfalls wird der Anschlussnehmer auf Aufforderung des Netzbetreibers 
auf seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen, 

c) die Einspeisung der Elektrizität mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos.  = 0,9 kapazitiv u    r-
folgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber vom Anschlussnutzer auf dessen Kosten den Einbau ausreichender Kom-
pensationseinrichtungen verlangen. 

4.5. Die Schalt- und Regelungshoheit über die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeräte bzw. Regelungseinrichtungen hat 
der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen über den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall möglich. 

 

5. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen 
5.1. Ergänzend gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
5.2. Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie 

an den Betrieb der elektrischen Anlage und der Erzeugungsanlagen festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren 
und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese 
Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
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Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage 
vom Netz 

6. Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstände) 
6.1. Eventuelle Fehler oder Störungen des Netzes sind dem Netzbetreiber unverzüglich zu melden. 
6.2. Sollte der Netzbetreiber durch höhere Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen bei dem eigenen Unternehmen oder 

Zulieferbetrieben, Beschädigungen von Übertragungs- oder Verteileranlagen, Maßnahmen nach §§13, 14 EnWG, hoheitli-
che Anordnungen) oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Er-
füllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers, 
bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind. 

6.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermei-
dung eines drohenden Netzzusammenbruchs, sonstiger Gefährdungen und Störungen des Elektrizitätsverteilernetzes im 
Rahmen der §§ 13, 14 EnWG oder zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Personen, Anlagen oder Sachen von 
erheblichem Wert erforderlich ist. Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektrischen Anlage vom 
Netz des Netzbetreibers erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt.  

6.4. Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Einschrän-
kung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netz-
betreiber hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. 

6.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschränkung der Anschlussnutzung rechtzeitig 
in geeigneter Weise bekannt geben, z. B. durch Veröffentlichung in regionalen Tageszeitungen. Bei kurzen Unterbrechun-
gen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine unun-
terbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt 
haben. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung: 
a) nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat, 
b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

6.6. Bei Störungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschließlich der Netzbetreiber Zugang hat, übernimmt der 
Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert 
hierzu den Netzbetreiber. Die Störungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

 
7. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstände); 

Trennung der elektrischen Anlage vom Netz 
7.1. Der Netzbetreiber ist ferner berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu 

unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer oder 
der Anschlussnutzer diesen Bedingungen einschließlich der zugrunde liegenden Verträge oder einer sonstigen gegenüber 
dem Netzbetreiber bestehenden Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und ggf. Trennung erforderlich ist, 
a) um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Netznutzer oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netz-

betreibers oder Anlagen Dritter ausgeschlossen sind oder 
b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhin-

dern. 
7.2. Bei sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegenüber dem 

Netzbetreiber bestehenden wesentlichen Vertragspflicht ist der Netzbetreiber berechtigt, zwei Wochen nach Androhung 
den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom 
Netz zu trennen. 

7.3. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 7.1 und 7.2 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Anschluss-
nehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen 
wird. 

7.4. Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverzüglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu ermöglichen, 
sobald die Gründe für die Unterbrechung und ggf. Trennung entfallen sind. 
 

8. Grundzuständigkeiten, Überprüfung der Messeinrichtungen 
8.1. Für den Ein- und Ausbau, den Betrieb und die Wartung sowie die Festlegung von Art, Zahl und Größe der Mess- und 

Steuereinrichtungen (Messstellenbetrieb) nach Maßgabe des § 21 b Abs. 3 S. 2 EnWG ist unter Berücksichtigung der vom 
Netzbetreiber aufgestellten technischen Mindestanforderungen der Messstellenbetreiber zuständig. Dieser führt auch die 
Messung (Ab- und Auslesung sowie Weitergabe der Daten an die Berechtigten) der gelieferten elektrischen Energie 
durch, sofern der Anschlussnutzer die Messung elektronisch nicht auslesbarer Messeinrichtungen nicht auf einen Dritten 
(Messdienstleister) übertragen hat. 
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8.2. Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b Abs. 2 EnWG getroffen wurde, eine solche Vereinbarung 
endet, oder der Messstellenbetreiber und/oder der Messdienstleister ausfällt, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung 
oder des Ausfalls ein anderer Dritter den Messstellenbetrieb und die Messung übernimmt, ist der Netzbetreiber der Mess-
stellenbetreiber und/oder der Messdienstleister. In diesem Fall wird der Netzbetreiber die Kosten für den Messstellenbe-
trieb und/oder die Messung getrennt errechnen und dem Anschlussnutzer aufgegliedert ausweisen. Die Abrechnung er-
folgt nach Maßgabe der jeweils gültigen Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur des Netzbetreibers („Preisblatt 
Netzzugang“). Die aktuellen Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur des Netzbetreibers sind jederzeit unter 
www.ewagkamenz.de abrufbar. Die Kosten der Messung beinhalten die Erfassung, Weiterleitung und Verarbeitung von für 
die Abrechnung des Netzzugangs relevanten Daten. 

8.3. Soweit und solange der Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten vorgenommen werden (§ 21b Abs. 2 
EnWG), bleibt der Netzbetreiber zum Messstellenbetrieb eigener Messeinrichtungen oder zu einer eigenen (Kontroll ) 
Messung berechtigt, es sei denn, dass dies dem Dritten oder dem Anschlussnutzer unzumutbar ist. Im Falle des Satzes 1 
sind die Messwerte des Dritten abrechnungsrelevant; der Messstellenbetrieb sowie die durch den Netzbetreiber vorge-
nommene Messung erfolgen dann auf Kosten des Netzbetreibers. 

8.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber hat den An-
schlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des An-
schlussnehmers im Eigentum des Netzbetreibers stehende Messeinrichtungen auf Kosten des Anschlussnehmers zu ver-
legen sowie der Verlegung fremder Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfrei-
en Messung möglich ist. 

8.5. Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten Regeln der Technik 
unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese müssen leicht zugänglich 
sein, wofür Anschlussnehmer und Anschlussnutzer jederzeit Sorge tragen. 

8.6. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschädigungen und Störungen von Mess- und Steuerein-
richtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

8.7. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprüfung der Messeinrichtungen bei einer Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannten Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu beantragen. Der Anschlussnutzer hat den Netz- und 
Messstellenbetreiber vor Antragstellung zu benachrichtigen. Das Ergebnis der Befundprüfung ist dem Netz- und Messstel-
lenbetreiber mitzuteilen. 

8.8. Die Kosten der Befundprüfung fallen dem Messstellenbetreiber zur Last, falls die Nachprüfung ergibt, dass die Messein-
richtung nicht verwendet werden darf, sonst dem, der die Prüfung beantragt hat. 
 

9. Mess- und Steuereinrichtung, Ablesung 
9.1. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gelten zusätzlich zu Ziff. 8 nachfolgende Regelungen: 

a)  Sämtliche im Anschlussnutzungsvertrag aufgeführte Mess- und Steuereinrichtungen stellt der Netzbetreiber; sie ver-
bleiben in dessen Eigentum. 

b)  Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Mess- und 
Steuereinrichtungen des Netzbetreibers, soweit sie hieran ein Verschulden trifft. 

9.2. Führt der Netzbetreiber auch die Messung durch, gelten zusätzlich zu Ziff. 8 und Ziff. 9.1 nachfolgende Regelungen: 
a) Messeinrichtungen mit Registrierung der ¼-h-Leistungsmittelwerte werden – sofern nicht fernausgelesen – monatlich 

abgelesen. Messeinrichtungen ohne registrierende Lastgangmessung werden jährlich abgelesen. Die Ablesetermine 
werden vom Netzbetreiber festgelegt. § 18 b StromNZV bleibt unberührt. Fordert der Anschlussnutzer weitere Able-
sungen, so sind diese dem Netzbetreiber gesondert zu vergüten.  

b) Auf Verlangen des Netzbetreibers werden die für die Abrechnung relevanten Messwerte mittels einer Einrichtung zur 
Fernabfrage festgestellt. Der Anschlussnutzer trägt grundsätzlich dafür Sorge, dass dem Netzbetreiber in unmittelba-
rer Nähe zur Messeinrichtung ein extern anwählbarer analoger Telefonanschluss sowie eine Netzsteckdose zur Ver-
fügung stehen. Die Kosten hierfür trägt der Anschlussnutzer. Der Datenübermittlungsweg muss nicht eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Bei Veränderung im Stand der Technik der Zähler- und Übertragungstechnik kann der 
Netzbetreiber einen Wechsel der Zähler- und Übertragungstechnik auf digitale Ausführungen des Telekommunikati-
onsanschlusses verlangen. Die Ausführung der Maßnahme wird vom Netzbetreiber mit dem Anschlussnutzer abge-
stimmt. 

c) Kommt der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung aus vorstehendem Absatz nicht oder nicht fristgerecht nach, so liest 
der Netzbetreiber die Zähler manuell oder mittels mobiler Datenerfassung ab. Der Anschlussnutzer trägt die hieraus 
entstehenden Kosten. 

d) Vom Anschlussnutzer gewünschte Datenübermittlungen, wie z. B. die vom Netzbetreiber ermittelten Zählwerte oder 
Lastgänge, werden von dem Netzbetreiber im Rahmen des technisch Möglichen erbracht. Der Netzbetreiber kann 
hierfür ein Entgelt verlangen. 
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Grundstücksbenutzung; Zutrittsrecht  

10. Grundstücksbenutzung 
10.1. Anschlussnehmer haben für Zwecke der Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen 

zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von 
Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 
Pflicht betrifft Grundstücke, die an das Verteilernetz angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 
Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

10.2. Muss zum Netzanschluss des Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage oder ein anderes Betriebsmittel 
aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz – 
vorbehaltlich Ziff. 10.5 – unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung stellt. 
Der Netzbetreiber darf den Transformator bzw. das Betriebsmittel auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den 
Anschlussnehmer zumutbar ist. 

10.3. Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu 
benachrichtigen. Das gleiche gilt gegenüber dem Anschlussnutzer, wenn er von der Maßnahme betroffen ist. 

10.4. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtun-
gen ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen. 

10.5. Wird der Anschlussvertrag beendet oder die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grund-
stücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet 
werden kann. 

10.6. Die vorstehenden Absätze gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und –flächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und –wegen bestimmt sind. 

10.7. Der Anschlussnehmer, der zugleich Grundstückseigentümer ist, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienstbar-
keitsvertrag abschließen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbar-
keit im Grundbuch bewilligt. Sofern der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist, wird er auf Wunsch des Netz-
betreibers die Zustimmung des Grundstückseigentümers zum Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages und der Bewilligung 
zur Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch beibringen. Mit Eintragung dieser Dienstbarkeit 
im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber dem Grundstückseigentümer eine einmalige Entschädigung nach den allgemeinen 
Endschädigungssätzen. Die Kosten für die Eintragung trägt der Netzbetreiber. 

11. Zutrittsrecht 
Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers den Zutritt zu 
ihren Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte 
und Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere zur Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der 
Anschlussnutzung sowie zur Ausübung des Messstellenbetriebs einschließlich der Messung, erforderlich ist. 

 

Haftung; Vertragsstrafe  

12. Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fällen 
12.1. Der Netzbetreiber haftet gegenüber Anschlussnutzern für Schäden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung – NAV, BGBl. I 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat: 
 
„§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 
(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei 
Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird 
1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 
2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung des Netzbetreibers gegenüber 
seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je 
Schadensereignis insgesamt begrenzt auf 
1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
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3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern; 
5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern. 
In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen, 
wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1begrenzt ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung 
dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt 
auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat 
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung fallen-
den Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, 
wenn deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen 
Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 
3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadensersatzes erforderlich ist. 
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der An-
schlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend 
macht, gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom 
Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie 
Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 
(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis 
gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach 
Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in 
die Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, 
Schäden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch 
bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote 
nicht höher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.  
(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden sind. 
(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem 
ersatzpflichtigen Unternehmen, mitzuteilen.“ 
 

12.2. Für schuldhaft durch den Netzbetreiber verursachte Schäden, die dem Anschlussnehmer beispielsweise durch eine 
Unterbrechung des Netzanschlusses entstehen, gilt Ziff. 12.1 entsprechend. 

12.3. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch 
einen Dritten nach § 21 b EnWG hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten. 

12.4. Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Netzbe-
treibers. 

12.5. Für Fälle, in denen die Haftungsbeschränkung und der Haftungsausschluss nach Ziff. 12.1 oder 12.2 i. V. m. § 18 NAV 
nicht anwendbar oder nicht einschlägig ist, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen gegenüber Anschlussnutzern und Anschlussnehmern für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, so-
weit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). 
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrau-
en darf (sog. Kardinalpflichten) welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den der Netzbetreiber bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, 
hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende An-
gestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschä-
den. 
Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten auch für Erfüllungsgehilfen des Netzbetreibers. Der Ge-
schädigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

12.6. § 13 Abs. 4 und §§ 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 a EnWG bleiben unberührt. 
12.7. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt. Handelt es sich bei dem 

Anschlussnehmer um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 
um einen Kaufmann im Sinne der § 1 ff. HGB, der den Netzanschluss für sein Handelsgewerbe benötigt, so ist die Haf-
tung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschäden des Anschlussnehmers ausgeschlossen. 

12.8. Der Geschädigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 
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Zahlungsbestimmungen; Vertragsänderungen; Sonstige Bestimmungen 

13. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen  
Der Netzbetreiber kann für die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

14. Abrechnung; Zahlung; Verzug 
14.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig. Maßgeblich 

für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden Rechnungen ganz 
oder teilweise nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssat-
zes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt. 

14.2. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur, soweit sich aus den Umständen die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers ergibt, und wenn der 
Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von drei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung o-
der Abschlagsberechnung geltend gemacht wird. 

14.3. Gegen die Ansprüche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden. 

15. Datenschutz 
15.1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem für die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrechnungs- und Vertragsdaten 

an Dritte weiterzugeben. 
15.2.  Die für die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Anschlussvertrag einschließlich dieser AGB nötigen Daten 

werden entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des § 9 EnWG verarbeitet. 

16. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 
16.1. Die Regelungen des Anschlussvertrages einschließlich dieser AGB beruhen auf den derzeitigen technischen, rechtlichen 

und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Nieder-
spannungsanschlussverordnung (NAV), zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Sollten sich diese und/oder die einschlägi-
ge Rechtsprechung ändern, oder zukünftig erlassene vollziehbare Entscheidungen der Regulierungsbehörden unmittelba-
ren Einfluss auf dieses Vertragsverhältnis haben, ist der Netzbetreiber berechtigt, diesen Anschlussvertrag einschließlich 
dieser AGB und seiner Anlagen insoweit anzupassen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leis-
tung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht. Eine Änderungskündigung bleibt vorbehalten. 

16.2. Anpassungen nach Abs. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wird der Netzbetreiber dem Anschluss-
nehmer bzw. Anschlussnutzer spätestens zwei Monate vor deren Inkrafttreten in Textform unter ausdrücklichem Hinweis 
auf die Anpassungen mitteilen. Ist der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, der Anpassung bis zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens schriftlich zu widersprechen. 
Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Anschluss-
nehmer bzw. der Anschlussnutzer in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Widerspricht der Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer der angekündigten Anpassung, werden sich die Parteien unverzüglich über eine einvernehmliche Lösung 
verständigen. 

17. Rechtsnachfolge 
17.1. Jeder Vertragspartei ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Rechtsnachfolger 

zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn die andere Vertragspartei zustimmt. Die Zustimmung gilt als er-
teilt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertra-
gung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folge wird sie in der Mitteilung über die Übertragung der 
Rechte und Pflichten gesondert hingewiesen. 

17.2. Der Zustimmung des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers bedarf es nicht, soweit es sich um eine Übertragung der 
Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Netzbetreibers nach § 7 EnWG han-
delt. 

18. Gerichtsstand 
18.1. Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und 

öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der Sitz des Netzbetreibers. 
18.2. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 

nach dem Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
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19. Streitbeilegungsverfahren 
19.1. Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstan-

dungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Beliefe-
rung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: ewag kamenz, An 
den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz, Telefon: 03578 377-0, Telefax: 03578 377-105, E-Mail: ewag@kamenz.de. 

19.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchfüh-
rung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungs-
frist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unter-
nehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei 
der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt. 

19.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Telefon: 030 2757240-0, Telefax: 030 2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de. 

19.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000, Telefax: 030 
22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

20. Schlussbestimmungen 
20.1. Die Geltung abweichender Bedingungen ist ausgeschlossen, selbst wenn der Netzbetreiber derartigen Bedingungen nicht 

ausdrücklich widerspricht. Abweichende Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenabreden über Ziff. 16 hinaus, sind 
nur dann wirksam, wenn sich der Netzbetreiber mit diesen ausdrücklich und schriftlich einverstanden erklärt. 

20.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Anschlussvertrages einschließlich dieser AGB sowie der weiteren Anlagen unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. Die Vertragspartner werden die 
unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechendes gilt für eine Lücke im Vertrag. 
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Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ewag kamenz – Energie und Wasserversor-
gung Aktiengesellschaft Kamenz, An den Stadtwerken 2, 01917 Kamenz, Fax 03578 377105, 
ewag@kamenz.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kön-
nen dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrich-
ten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorge-
sehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Der Anschlussnehmer bestätigt die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung. 

 

_____________, den ___________ 
 
 
____________________________ 
Anlagenbetreiber 
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Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und sen-
den Sie es zurück.)  
 
- An  ewag kamenz 
  Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz 
  An den Stadtwerken 2 
  01917 Kamenz 
   
  Fax: 03578 377105 
  E-Mail: ewag@kamenz.de 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s)  
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 
 
 
 
(*)Unzutreffendes streichen. 
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- 

Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers /Erbbauberechtigten zum 
Anschlussvertrag 
 
 
Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten zur Herstellung 
und Änderung sowie Aufrechterhaltung des weiteren Betriebs des Netzanschlusses unter Aner-
kennung der für den Anschlussnehmer und den Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten 
damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um 
bei einem Auseinanderfallen in der Person des Anschlussnehmers und des Grundstückseigentü-
mers/Erbbauberechtigten dem Netzbetreiber die Ausübung seiner Rechte und Pflichten, insbeson-
dere bei der Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes des Netzan-
schlusses auch gegenüber dem Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit 
der Zustimmungserklärung wird der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte nicht 
Schuldner der aus dem Netzanschlussverhältnis resultierenden Kosten.  
 
Dies vorausgeschickt, stimmt der  
 
 Grundstückseigentümer                  Erbbauberechtigte (bitte ankreuzen) 
 
 
 
Name, Vorname bzw. Firma 

 
folgender Anschlussstelle:  
 
  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 
Gemarkung, Flurstück, Flurnummer 

 
dem Abschluss des Anschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer/Anlagenbetreiber  
 
 
 
Name, Vorname des Anschlussnehmers/Anlagenbetreibers 

 
und der Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz für obige Anschluss-
stelle zu. 
 
Das Eigentum der Energie und Wasserversorgung AG Kamenz an sämtlichen auf meinem Grund-
stück befindlichen oder zu errichtenden Leitungen und Anlagen der Energie und Wasserversor-
gung AG Kamenz erkenne ich an. 
 
_____________, den ___________ 
 

___________________________________________ 
 
Unterschrift Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter  
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	4. Der Anlagenbetreiber wird bei beabsichtigten Änderungen oder Erweiterungen seiner Eigenerzeugungsanlage den Netzbetreiber hierüber vorher unterrichten und, soweit diese Maßnahmen Auswirkungen auf den Parallelbetrieb haben können (z. B. bei Änderung...
	5. Der Netzbetreiber ist bei Mängeln an der Eigenerzeugungsanlage des Anlagenbetreibers oder bei Mängeln in der Führung des Parallelbetriebes, die jeweils Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder Anlagen Dritter zur Folge haben, nach vorheri...
	6. Der Netzbetreiber ist nach vorheriger Anmeldung berechtigt, in Anwesenheit des Anlagenbetreiber oder seines Beauftragten die Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten Einspeisungsbedingungen auf eigene Kosten zu überprüfen. Ergibt die Überprü...

	§ 5 Umsetzung des Einspeisemanagements
	1. Der Anlagenbetreiber ist zur Umsetzung der Technischen Vorgaben gemäß § 9 EEG verpflichtet.
	2. Die Umsetzung hat unter Beachtung der aktuell für das Versorgungsnetz gültigen Technischen Mindestanforderungen zur Umsetzung des Wirk- und Blindleistungsmanagements von Erzeugungsanlagen und Speichern des Netzbetreibers zu erfolgen.
	3. Der Anlagenbetreiber hat den Verlust, die Beschädigung, Störungen oder Änderungen an diesen Einrichtungen dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

	§ 6 Vertragsdauer und Kündigung
	1. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
	2. Dieser Vertrag kann von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende gekündigt werden. Der Netzbetreiber kann den Vertrag nur kündigen, wenn er dem Anlagenbetreiber zugleich mit der Kündigung den Abschluss eines neuen Ve...
	3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Anlagenbetreiber wiederholt wesentlichen Vertragspflichten zuwiderhandelt. § 314 BGB bleibt unberührt.
	4. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
	5. Alle bisherigen Anschlussverträge für die der Anschlussstelle zugeordneten Eigenerzeugungsanlagen werden durch diesen Vertrag ersetzt.

	§ 7 Anpassung des Vertrages; Mitteilung über Eigentumswechsel; Vertretung
	1. Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Bei diesbezüglichen Änderungen ist der Netzbetreiber berechtigt, diesen Vertrag unter den Voraussetzungen der aktuell gültigen AG...
	2. Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhältnisse an der Eigenerzeugungsanlage in Textform unverzüglich mitzuteilen.
	3. Handelt der Anlagenbetreiber oder ein Dritter für den Anschlussnehmer, so hat er dem Netzbetreiber seine Bevollmächtigung bei Vertragsschluss nachzuweisen.

	§ 8 Haftung
	§ 9 Schlussbestimmungen
	1. Die Regelungen dieses Vertrages sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	2. Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, beruhen die Regelungen dieses Vertrages auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der beigefügten „Allgemeinen Geschäftsbed...

	§ 10 Anlagen
	Netzanschluss; Elektrische Anlage
	1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Anschlussleistung; Zustimmung des Eigentümers
	1.1. Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist über den Netzanschluss an das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der im Anschluss...
	1.2. Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. Auf Wunsch des Ansc...
	1.3. Netzanschlüsse gehören grundsätzlich zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und stehen in dessen Eigentum oder sind ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des ...
	1.4. Muss zum Netzanschluss eine Übergabeschaltanlage und/oder eine Transformatorenanlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich zur Verfügung stellt. Der Anschl...
	1.5. Netzanschlüsse müssen frei zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Sie dürfen insbesondere nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vorne...
	1.6. Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Änderung, auch Trennung oder Beseitigung, de...
	1.7. Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten neu aufzuteilen und dem ...
	1.8. Der Anschlussnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass die vertraglich vereinbarte vorzuhaltende elektrische Leistung am Netzanschluss nicht überschritten wird. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber – soweit ihm technisch und wi...
	1.9. Bei einer mehrmals auftretenden unberechtigten Leistungserhöhung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 7.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie ggf. zur Trennung der elektrisc...
	1.10. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben grundsätzlich dem Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers zur Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung ...
	1.11. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu tragen, wenn der ...

	2. Elektrische Anlage
	2.1. Der Anschlussnehmer ist für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung, den Betrieb und die Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und trägt die damit verbunden Kosten, so...
	2.2. Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung oder Betriebsführung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
	2.3. Die Errichtung, Erweiterung oder Änderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf außer durch den Netzbetreiber nur durch Fachfirmen durchgefüh...
	2.4. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend dem in § 49 EnWG niedergelegten Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Das Zeichen einer akkreditierten Prüfstelle (zum Beispiel VDE-Zeichen, GS...

	3. Inbetriebsetzung; Überprüfung der elektrischen Anlage; Mängelbeseitigung
	3.1. Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schließen die elektrische Anlage über den Netzanschluss an das Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder in Absprache mit ihm...
	3.2. Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder über Fachfirmen zu beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden und sind von ihm geforderte Nachweise d...
	3.3. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemäße Installation einer den technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.
	3.4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von der vollständigen Zahlung fälliger Anschlusskosten abhängig zu machen.
	3.5. Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.
	3.6. Der Netzbetreiber kann den Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen von der Einhaltung der von dem Netzbetreiber festgelegten Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen. Insoweit und bezüglich sonstiger Fragen der Planung, der Errichtung...
	3.7. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer oder Anschlussnutz...
	3.8. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist ...
	3.9. Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der elektrischen Anlage.


	Anschlussnutzung; Technische Anschlussbedingungen
	4. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage
	4.1. Der Anschlussnutzer kann nach Maßgabe des Anschlussnutzungsvertrages und dieser Bedingungen Elektrizität mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz dem Verteilnetz des Netzbetreibers einspeisen. Die Leistung darf dabei nicht die im Anschlussvertrag ver...
	4.2. Bei einer mehrmaligen Überschreitung der vereinbarten Leistung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte nach Ziff. 7.1 zur Unterbrechung der Anschlussnutzung oder ggf. zur Trennung des Anschlusses nach Ziff. 7.2 berechtigt.
	4.3. Der Anschlussnutzer wird keinerlei Veränderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Messeinrichtungen vornehmen.
	4.4. Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Eigenerzeugungsanlage des Anschlussnutzers sind unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen und weiterer Technischer Anforderungen des Netzbetreibers so zu betreiben, dass
	4.5. Die Schalt- und Regelungshoheit über die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeräte bzw. Regelungseinrichtungen hat der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen über den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall möglich.

	5. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen
	5.1. Ergänzend gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils geltenden Fassung.
	5.2. Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage und der Erzeugungsanlagen festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsf...


	Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage vom Netz
	6. Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstände)
	6.1. Eventuelle Fehler oder Störungen des Netzes sind dem Netzbetreiber unverzüglich zu melden.
	6.2. Sollte der Netzbetreiber durch höhere Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen bei dem eigenen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschädigungen von Übertragungs- oder Verteileranlagen, Maßnahmen nach §§13, 14 EnWG, hoheitliche Anordnungen) ode...
	6.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs, sonstiger Gefährdungen und Störungen des Elektrizitätsverteilernetzes im Rahmen der §§ 13, 14 E...
	6.4. Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Einschränkung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahm...
	6.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschränkung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt geben, z. B. durch Veröffentlichung in regionalen Tageszeitungen. Bei kurzen Unterbrechungen ist er z...
	6.6. Bei Störungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschließlich der Netzbetreiber Zugang hat, übernimmt der Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert hierzu den Ne...

	7. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstände); Trennung der elektrischen Anlage vom Netz
	7.1. Der Netzbetreiber ist ferner berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer oder der Anschlussnut...
	7.2. Bei sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegenüber dem Netzbetreiber bestehenden wesentlichen Vertragspflicht ist der Netzbetreiber berechtigt, zwei Wochen nach Androhung den Netzanschluss und die ...
	7.3. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 7.1 und 7.2 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder hinreichende Aus...
	7.4. Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverzüglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu ermöglichen, sobald die Gründe für die Unterbrechung und ggf. Trennung entfallen sind.

	8. Grundzuständigkeiten, Überprüfung der Messeinrichtungen
	8.1. Für den Ein- und Ausbau, den Betrieb und die Wartung sowie die Festlegung von Art, Zahl und Größe der Mess- und Steuereinrichtungen (Messstellenbetrieb) nach Maßgabe des § 21 b Abs. 3 S. 2 EnWG ist unter Berücksichtigung der vom Netzbetreiber auf...
	8.2. Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b Abs. 2 EnWG getroffen wurde, eine solche Vereinbarung endet, oder der Messstellenbetreiber und/oder der Messdienstleister ausfällt, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Ausfalls...
	8.3. Soweit und solange der Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten vorgenommen werden (§ 21b Abs. 2 EnWG), bleibt der Netzbetreiber zum Messstellenbetrieb eigener Messeinrichtungen oder zu einer eigenen (Kontroll ) Messung berechtigt,...
	8.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers im Eigentum ...
	8.5. Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese müssen leicht zugänglich sein, wofür Anschlus...
	8.6. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschädigungen und Störungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen.
	8.7. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprüfung der Messeinrichtungen bei einer Eichbehörde oder eine staatlich anerkannten Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu beantragen. Der Anschlussnutzer hat den Netz- und Messstellenbe...
	8.8. Die Kosten der Befundprüfung fallen dem Messstellenbetreiber zur Last, falls die Nachprüfung ergibt, dass die Messeinrichtung nicht verwendet werden darf, sonst dem, der die Prüfung beantragt hat.

	9. Mess- und Steuereinrichtung, Ablesung
	9.1. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gelten zusätzlich zu Ziff. 8 nachfolgende Regelungen:
	9.2. Führt der Netzbetreiber auch die Messung durch, gelten zusätzlich zu Ziff. 8 und Ziff. 9.1 nachfolgende Regelungen:


	Grundstücksbenutzung; Zutrittsrecht
	10. Grundstücksbenutzung
	10.1. Anschlussnehmer haben für Zwecke der Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungstr...
	10.2. Muss zum Netzanschluss des Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage oder ein anderes Betriebsmittel aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz – vorbehaltlich Ziff. ...
	10.3. Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. Das gleiche gilt gegenüber dem Anschlussnutzer, wenn er von der Maßnahme betroffen ist.
	10.4. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus...
	10.5. Wird der Anschlussvertrag beendet oder die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
	10.6. Die vorstehenden Absätze gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und –flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und –wegen bestimmt sind.
	10.7. Der Anschlussnehmer, der zugleich Grundstückseigentümer ist, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienstbarkeitsvertrag abschließen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuc...

	11. Zutrittsrecht
	Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers den Zutritt zu ihren Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pf...


	Haftung; Vertragsstrafe
	12. Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fällen
	12.1. Der Netzbetreiber haftet gegenüber Anschlussnutzern für Schäden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschl...
	12.2. Für schuldhaft durch den Netzbetreiber verursachte Schäden, die dem Anschlussnehmer beispielsweise durch eine Unterbrechung des Netzanschlusses entstehen, gilt Ziff. 12.1 entsprechend.
	12.3. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Dritten nach § 21 b EnWG hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.
	12.4. Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Netzbetreibers.
	12.5. Für Fälle, in denen die Haftungsbeschränkung und der Haftungsausschluss nach Ziff. 12.1 oder 12.2 i. V. m. § 18 NAV nicht anwendbar oder nicht einschlägig ist, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ...
	Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kar...
	Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten auch für Erfüllungsgehilfen des Netzbetreibers. Der Geschädigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzuteilen.
	12.6. § 13 Abs. 4 und §§ 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 a EnWG bleiben unberührt.
	12.7. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt. Handelt es sich bei dem Anschlussnehmer um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder um einen Ka...
	12.8. Der Geschädigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzuteilen.


	Zahlungsbestimmungen; Vertragsänderungen; Sonstige Bestimmungen
	13. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen
	Der Netzbetreiber kann für die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder ni...

	14. Abrechnung; Zahlung; Verzug
	14.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden Rechnungen ganz oder teilwei...
	14.2. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umständen die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers ergibt, und wenn der Zahlungsaufschub ...
	14.3. Gegen die Ansprüche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	15. Datenschutz
	15.1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem für die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte weiterzugeben.
	15.2.  Die für die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Anschlussvertrag einschließlich dieser AGB nötigen Daten werden entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des § 9 EnWG verarbeitet.

	16. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen
	16.1. Die Regelungen des Anschlussvertrages einschließlich dieser AGB beruhen auf den derzeitigen technischen, rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Niederspannungsanschluss...
	16.2. Anpassungen nach Abs. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wird der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer spätestens zwei Monate vor deren Inkrafttreten in Textform unter ausdrücklichem Hinweis auf die Anpassungen...

	17. Rechtsnachfolge
	17.1. Jeder Vertragspartei ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn die andere Vertragspartei zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, w...
	17.2. Der Zustimmung des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers bedarf es nicht, soweit es sich um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Netzbetreibers nach § 7 EnWG handelt.

	18. Gerichtsstand
	18.1. Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der Sitz des Netzbetreibers.
	18.2. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach dem Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gew...
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